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Antrag aufAuskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz(VIG)
Lebensmittelbetrieb:GaststätteBootshaus, Inden Burgwiesen 9,72488 Sigmaringen

SehrgeehrterAntragsteller,

aufIhrenAntragvom 23.06.2019ergehtfolgende

Entscheidung:

1. Wir gewähren dievon Ihnen beantragtenAuskünfte.

2. Der Informationszugangerfolgtschriftlichper Post spätestens 14 Tage nach Bekanntgabe

an den Lebensmittelunternehmer.

3. DieAuskunftserteilungistgrundsätzlichbiszu einemVerwaltungsaufwandvon 1.000€
gebühren-und auslagenfrei.Allerdingskann dieserVerwaltungsaufwandüberschritten
werden, wenndas betroffene Unternehmen Einwendungenerhebt oder gar den Rechts-

weg beschreitet.Indiesem Fallwerden kostendeckendeGebühren und Auslagenerho-
ben.

Begründung:

Siehaben unterBerufungaufdas VIG Auskünfteüberden o.g.Lebensmittelbetriebbeantragt.
Dievon IhnenbeantragtenAuskünftefallenunterdiein$ 2Abs.1 VIG genanntengesetzli-
chen Bestimmungen.Gemäß 8 2Abs.1 VIG sinddiebeantragtenAuskünftezu erteilen.Es
bestehen keineAusschluss- und Beschränkungsgründe gemäß 8 3 VIG.

Diese Entscheidung wirdheute auch an den Betreiberdes 0.g.Lebensmitteibetriebsgesandt.

Gemäß 8 5Abs.4 VIG sollder Informationszugangden Zeitraumvon 14 Tage nach der Be-
kanntgabe an den Lebensmittelbetriebnichtüberschreiten.
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DieGebührenentscheidungberuht auf$ 7 Abs.1VIG.

DieVIG-Auskunftdientzu IhremprivatenGebrauch.DieweitereVerwendung erhaltenerIn-formationendurchdieVerbraucherinund den Verbraucherwirddurchdas VIG nichtgeregelt.EineWeiterverwendungbzw.Weitergabeder InformationenerfolgtdaherineigenerVerant-wortung, wobei Sie dabei das geltendeRecht zu beachten haben.

Auch unterBerücksichtigungdes Urteilsdes Bundesverfassungsgerichtesvom 21.03.2018bestehengewisseZweifel,ob eineVeröffentlichungim Internet,dieggf.nichtbefristetistunddieseinerzeitfestgestelltenMängelggf. schon längstabgestelltwurden, sichalsverhältnis-
mäßig darstellt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegendiese Entscheidungkann innerhalbeinesMonatsnach BekanntgabeWiderspruchbeim LandratsamtSigmaringen,Leopoldstr.4,72488 Sigmaringenerhobenwerden.
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